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Ein Überblick zur ambulanten  
spezialfachärztlichen Versorgung für 
Patientinnen, Patienten und Angehörige
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WAS BEDEUTET AMBULANTE SPEZIALFACHÄRZTLICHE VERSORUNG (ASV)?

Menschen mit komplexen oder seltenen Erkrankungen benöti
gen eine Behandlung durch Spezialisten aus unterschiedlichen 
Fachbereichen. Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
(ASV) stellt eine Möglichkeit dar, um diesen Anspruch zu erfüllen.  

Spezialfachärztlich bedeutet, dass die Betreuung durch quali
fizierte Fachärztinnen und Fachärzte gewährleistet ist, die in 
einem Team zusam menarbeiten. 

Es findet also ein geregelter fachlicher Austausch zwischen den 
Ärztinnen und Ärzten bezüglich Ihrer Erkrankung und Ihrer The
rapie statt. So mit wird eine optimale Versorgung gewährleistet.
 
Ein weiterer Vorteil ist, dass alle Ärztinnen und Ärzte unseres 
Teams vernetzt sind. So werden für Sie bei Bedarf kurzfristige 
Facharzttermine und Spezialuntersuchungen möglich, von de
nen einige ansonsten nur im Rahmen stationärer Behandlungen 
durchgeführt werden könnten.

In der ASV:

•	 werden Patientinnen und Patienten in einem Team be- 
handelt, das sowohl aus Ärztinnen und Ärzten aus dem 
Krankenhaus als auch aus der niedergelassenen Praxis  
bestehen kann.

•		werden Patientinnen und Patienten mit bestimmten  
seltenen oder komplexen Erkrankungen behandelt  
und betreut.

•	ist die Teilnahme freiwillig.
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WELCHE VORTEILE BIETET DIE ASV?

3		Kompetente Betreuung: Die Behandlung erfolgt aus- 
schließlich von qualifizierten Expertinnen und Experten  
mit besonderer Ausstattung und Therapiemöglichkeiten. 

3		Klare Strukturen: Es gibt feste Ansprechpersonen und  
möglichst kurze Wartezeiten.

3	Ganzheitliche Behandlung: Wahrnehmung des ge- 
  samten Menschen. Die Behandlung ist durch eine  
  Vielzahl an Fachdisziplinen abgedeckt. 

3		Enge Vernetzung: Krankenhaus- und niedergelassene  
Ärztinnen und Ärzte arbeiten eng vernetzt in einem Team. 

3		Umfassende Informationen: Patientinnen und Patienten werden 
detailliert über das Ärzteteam und ihre geplante Behandlung 
informiert. 

3		Gute Erreichbarkeit: Alle Ärztinnen und Ärzte im Team sind in der 
Nähe erreichbar. 

3	Kostenfreie ASV-Teilnahme für Patientinnen und Patienten.
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Die ASV bietet Patientinnen und Patienten eine optimale Ver-
sorgung mit hohen Ansprüchen an die medizinische Qualität. 
Vom Gesetzgeber wurde viel Aufwand betrieben, um das  
entsprechende Regelwerk zu gestalten. 

Die Inhalte der sogenannten „krankheitspezifischen Konkreti-
sierungen“ können Sie auf der Homepage des Gemeinsamen 
Bundesausschusses www.g-ba.de/richtlinien/80/ nachlesen. 
Hier wird detailliert dargestellt, welche Erkrankungen be- 
handelt werden dürfen, welche Ärztinnen und Ärzte im Team 
vertreten sein müssen und welche Voraussetzungen sie er- 
füllen müssen (z. B. wie viele Patientinnen und Patienten sie 
jährlich mit welchem Krankheitsbild behandeln müssen). 

Gesetzlich verankert ist die ASV im Paragraphen 116 b im  
fünften Sozialgesetzbuch.

•	 In der ASV werden die Patientinnen und Patienten von 
einem Team aus Ärztinnen und Ärzten behandelt. Welche 
Fachdisziplinen in dem Team vertreten sind, ist gesetzlich 
vorgeschrieben. 

•	 Die Zusammensetzung des Teams ist abhängig von der 
Erkrankung.

Ein Beispiel: 
Bei Rheuma besteht das ASV-Team unter anderem aus Rheu-
matolog:innen, Nieren-, Lungen- sowie Hautärztinnen und 
-ärzten.

HOHE ANFORDERUNGEN FÜR  
BEHANDELNDE ÄRZTINNEN/ÄRZTE

TEAMARBEIT IN DER ASV
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WER KANN DIE LEISTUNGEN DER ASV NUTZEN? 

Mögliche Begleiterkrankungen, die nicht direkt mit der in der ASV behandelten Erkrankung zusammenhängen, werden  
weiterhin in der Regelversorgung behandelt. Eine vollständige Auflistung der Erkrankungen finden Sie unter  
www.bv-asv.de/asv/indikationen

Krebserkrankungen (Tumoren)

•	  Krebserkrankungen des Verdauungstraktes  
(z. B. Darmkrebs)

•	 	Gynäkologische Krebserkrankungen  
(z. B. Brustkrebs)

•	 	Hautkrebs

•	 	Kopf- oder Halstumoren

•	 	Lungen- und Brustkorbtumoren

•	 	Krebserkrankungen des Gehirns und der  
umlaufenden Nerven

•	 	Urologische Krebserkrankungen  
(z. B. Prostatakrebs)

Weitere Erkrankungen 

•	  Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen 
(z. B. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa)

•	 	Neuromuskuläre Erkrankungen 
(z. B. Spinale Muskelatrophie)

•	 	Lungenhochdruck

•	 	 Rheumatische Erkrankungen  
(z. B. Rheumatoide Arthritis oder  
systemischer Lupus erythematodes)

•	 	 Multiple Sklerose

In den meisten Fällen kann die ASV nur genutzt werden, wenn die Erkrankung bereits festgestellt wurde. Ggf. müssen weitere 
Voraussetzungen erfüllt sein, z. B. ein bestimmter Therapiebedarf. Gerne beraten wir Sie hierzu. Die ASV richtet sich nur an 
gesetzlich Versicherte. Die ASV gibt es unter anderem für:



6

Wenn eine Erkrankung diagnostiziert wurde oder ein Verdacht 
besteht, besprechen wir mit Ihnen, ob Sie für die ASV geeignet 
sind. Sollte dies der Fall sein, haben Sie die Möglichkeit, an der 
ASV teilzunehmen. Wir beraten Sie umfassend über die Abläufe 
und die Behandlung in der ASV und beantworten Ihre Fragen. 

Der große Vorteil der ASV liegt darin, dass für Patientinnen 
und Patienten ein Team aus Fachärztinnen und -ärzten zur Ver- 
fügung steht, das gemeinsam die Behandlung optimiert. 
Welche Ärztinnen und Ärzte tätig werden, hängt von 
den jeweiligen Symptomen der Erkrankung ab. Ebenso 
ist die Dauer der Behandlung abhängig vom Krankheits-
verlauf. Solange das Krankheitsbild den Kriterien der ASV 
entspricht, kann die spezialfachärztliche Versorgung in  
Anspruch genommen werden. 

Als Patientin oder Patient können Sie jederzeit die ASV 
auf eigenen Wunsch verlassen. Nach Beendigung Ihrer  
Behandlung in der ASV übermitteln wir Ihnen und Ihrer/Ihrem 
weiterbehandelnden Ärztin/Arzt alle wichtigen Ergebnisse zu 
Ihrer Behandlung. 

WIE LÄUFT DIE ASV AB?



•  Peter erhält alle wichtigen Informatio-
nen zum Status der Erkrankung.

•  Peter erhält vom ASV-Team Informatio-
nen für die weitere Behandlung außer-
halb der ASV bei seiner ursprünglichen 
Urologin.

 

Beendigung der Teilnahme *:
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•  Peter erzählt seiner Urologin, dass er 
im Rahmen der ASV behandelt werden 
möchte.

Oder

•  Peter wird von seiner Urologin darauf 
angesprochen, dass eine Behandlung in 
der ASV möglich ist.

•  Peter erhält von seiner Urologin die 
Informationen zur Aufnahme in die ASV.

 •  Falls Peters Urologin Mitglied eines 
ASV-Teams ist, wird sie ihn innerhalb 
der ASV betreuen. 

 •  Falls Peters Urologin kein Mitglied 
ist, kann sie Peter an ein ASV-Team 
überweisen.

Vor der Teilnahme:

•  Peters Therapie wird im behandeln-
den ASV-Team abgestimmt. Bei Bedarf 
werden andere Ärzt:innen aus dem 
ASV-Team eingebunden.

•  Der verantwortliche Arzt, bzw. die 
verantwortliche Ärztin bespricht mit 
Peter seine Therapie und ist zentrale:r 
Ansprechpartner:in für Peters Fragen.

•  Falls Peters ursprüngliche Urologin 
nicht im ASV-Team ist, wird sie  
regelmäßig über den weiteren  
Verlauf informiert.

 

Während der Teilnahme:

Lassen Sie uns in einem Beispiel mit dem Patienten Peter und seiner behandelnden Ärztin einen ASV-Fall beschreiben:  
Peter leidet an Darmkrebs und wird von seiner Urologin über eine mögliche Behandlung in der ASV informiert:

* Patient:innen mit seltenen oder chronischen Erkrankungen verbleiben in der Regel im ASV-Team.
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ANTWORTEN AUF WICHTIGE FRAGEN

Was geschieht bei einem Wechsel der Krankenkasse?

Ein Krankenkassenwechsel hat für Patientinnen und Patienten 
keine Auswirkungen. Alle gesetzlichen Kassen übernehmen die 
Therapie im Rahmen der ASV.

Wer übernimmt die Vertretung, wenn einer der behandeln-
den Ärztinnen oder Ärzte im Urlaub ist?

Die Vertretung ist im Rahmen des ASV-Teams organisiert.

Dürfen auch Ärztinnen und Ärzte aufgesucht werden, die 
nicht im ASV-Team sind?

Ja, es gibt freie Arztwahl. Empfehlenswert für eine optimale  
Betreuung sind jedoch Spezialisten aus den ASV-Teams.

Entstehen Zusatzkosten?

Nein, es entstehen keine Zusatzkosten. Die Krankenkasse deckt 
die kompletten Kosten der Behandlung.

In der Umgebung gibt es kein ASV-Team. Was nun?

Auf der Internetseite www.asv-servicestelle.de kann nach 
ASV-Teams gesucht werden.

Stichwort Datenschutz – werden Daten vertraulich  
behandelt? 

Alle Daten werden mit dem Einverständnis der Patientin oder 
des Patienten den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zur 
Verfügung gestellt – so wie es auch außerhalb der ASV üblich 
ist. Bei jeder telemedizinischen Übertragung wird dabei die 
Einhaltung des Datenschutzstandards gewährleistet.

Kann das ASV-Team gewechselt werden?

Es kann jederzeit die ASV verlassen oder das ASV-Team ge-
wechselt werden. 

Für welche Krankheitsbilder gibt es bereits die ASV?

Es gibt spezialisierte ASV-Teams u. a. für Patientinnen und  
Patienten mit Krebserkrankungen, Rheuma, Multipler Sklerose,  
Tuberkulose, dem Marfan-Syndrom, Mukoviszidose, und Pulmo-
naler Hypertonie. www.bv-asv.de/asv/indikationen
 
Zudem kommen laufend weitere Krankheitsbilder hinzu, für die 
es eine ASV-Versorgung geben wird.
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WO GIBT ES WEITERE INFORMATIONEN ZUR ASV?

•	  Ihr Arzt oder Ihre Ärztin kann Ihnen weitere 
Informationen zur ASV geben. 

•	  Ein Register zu bestehenden regionalen 
ASV-Angeboten finden Sie unter:  
www.asv-servicestelle.de

•	  Bei Fragen zur ASV können Sie sich an den 
Bundesverband ASV wenden. Dieser bietet 
ebenfalls weitere Informationen unter:  
www.bv-asv.de 

QR-Code zur ASV-Servicestelle

QR-Code zum Bundesverband ASV
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Sie erhalten hier einen Überblick hilfreicher Weblinks: 

QUELLEN

•	 	ASVVerzeichnis zur Suche eines ASVTeams in Ihrer Nähe 
www.asv-servicestelle.de/home/asv-verzeichnis

•	 	Mehr Informationen zur ASV und zum Bundesverband ambulante spezialfachärztliche Versorgung e. V.  
www.bv-asv.de

•	 	Der Versorgungsbereich im Überblick 
www.asv-servicestelle.de/home/praxiswissen-asv/der-versorgungsbereich-im-ueberblick 

•	 	Informationen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_ASV.pdf
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DER BUNDESVERBAND ASV

Der Verband tritt als fachgruppenübergreifende Interessensvertretung aller in der ASV 
tätigen Ärzt:innen, ASV-Koordinator:innen und ASV-Manager:innen für die Förderung 
der ASV ein.

Mehr Informationen zum Verband und zur ASV erfahren Sie unter www.bv-asv.de
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